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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 22. Mai 2008 über-
mittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Ahrendt, Dr. Max Stadler,
Gisela Piltz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 16/9133 –

Einsatz von V-Leuten der Verfassungsschutzbehörden und Auswirkungen
auf das „NPD-Verbotsverfahren“

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) sind Parteien verfas-
sungswidrig, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger
darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gefährden.

Es ist Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden, u. a. Informationen über Be-
strebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Be-
stand oder die Sicherheit es Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben, zu sammeln
und auszuwerten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes
(BVerfSchG)). Dabei ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel zur Infor-
mationsbeschaffung dann zulässig, wenn sich der „wahre“ Wille und die tat-
sächliche Betätigung der Partei nicht anders ermitteln lassen (vgl. §§ 8 Abs. 5,
9 Abs. 1 Satz 2 BVerfSchG).

Die Bundesregierung, der Bundestag und Bundesrat beantragten zu Beginn des
Jahres 2001 beim Bundesverfassungsgericht, die Verfassungswidrigkeit der
Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) nach Artikel 21 Abs. 2
Satz 1 GG, §§ 13 Nr. 2, 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG)
festzustellen.

Drei Verfassungsrichter befanden, dass ein unbehebbares Verfahrenshindernis
bestünde, da im Bundesvorstand bzw. in Landesvorständen der NPD V-Leute
des Verfassungsschutzes Mitglieder waren.

Die Notwendigkeit einer Überwachung der NPD durch den Verfassungsschutz
steht angesichts der klaren verfassungsfeindlichen Ziele und der Gefährlich-
keit ihrer Mitglieder außer Frage. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob an sich
belastendes Beweismaterial – beispielsweise Reden – nachträglich unbrauch-
bar wird, weil eventuell V-Leute von Verfassungsschutzbehörden an der Her-
stellung dieses Materials unmittelbar oder mittelbar mitgewirkt haben.

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Im Beschluss vom 18. März 2003 (2 BvB 1/01, 2 BvB 2/01, 2 BVB 3/01) ha-
ben sich die Bundesverfassungsrichter hinsichtlich der staatlichen Einwirkung
dahingehend geäußert, dass eine intensivere Beobachtung politischer Parteien
mit nachrichtendienstlichen Mitteln jedenfalls nicht dazu führen dürfe, dass
etwa eingeschleuste Bedienstete staatlicher Behörden gezielt und wirkungs-
voll Einfluss auf die Willensbildung der Vorstände einer politischen Partei auf
Bundes- oder Landesebene nähmen, so dass der Sache nach von einer Veran-
staltung des Staates gesprochen und der Partei demgemäß ihr Status als Partei
abgesprochen werden müsste. Die Verfassungsrichter, die das Verfahrenshin-
dernis annahmen, sahen darin zudem die Verletzung des strikten Staatsfrei-
heitgebots im Sinne unbeobachteter selbstbestimmter Willensbildung und
Selbstdarstellung.

Nach Auskunft einiger Innenminister kann auch derzeit nicht ausgeschlossen
werden, dass ein zweites „Verbotsverfahren“ wegen der Mitwirkung von
V-Leuten scheitern würde. Nach wie vor ist es möglich, dass Informations-
quellen „infiziert“ sind, weil V-Leute an Aussagen mitgewirkt haben könnten.

Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

Die Bundesregierung beantwortet Fragen zu der Geheimhaltung unterliegenden
Einzelheiten der Tätigkeiten der Nachrichtendienste des Bundes nur in den
hierzu bestimmten parlamentarischen Gremien. Zu Sachverhalten, die in der
Verantwortung der Länder liegen, äußert sich die Bundesregierung nicht.

1. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, ob neben der NPD noch in
anderen Parteien V-Leute der Verfassungsschutzbehörden tätig sind?

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

2. Wann und unter welchen Voraussetzungen entscheidet das Bundesamt für
Verfassungsschutz mit welchen Mitteln (V-Leute etc.) eine Partei zu beob-
achten?

3. Werden den V-Leuten in einer Partei in Bezug auf ihr Tätigwerden Vorga-
ben von Seiten der Verfassungsschutzbehörden gemacht?

Wenn ja, in welcher Weise, und gibt es hierfür Dienstanweisungen bzw.
Richtlinien?

Zu den Grundlagen des Einsatzes nachrichtendienstlicher Mittel durch das
Bundesamt für Verfassungsschutz wird auf § 8 Abs. 2 und Abs. 5 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) verwiesen.

4. Dürfen V-Leute auf die politische Meinungsbildung der Partei aktiv Ein-
fluss nehmen?

Wenn ja, in welchen Grenzen?

Das Bundesverfassungsgericht hat im Beschluss vom 18. März 2003 zur Pro-
blematik des Einsatzes von V-Leuten sowohl unter dem Gesichtspunkt der
Staatsfreiheit der Partei als auch unter dem Aspekt der Verwertbarkeit von In-
formationen Stellung genommen. Dem trägt die Bundesregierung Rechnung.
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5. Wird das Handeln der V-Leute in der Partei durch die Verfassungsschutz-
behörden auf welche Weise kontrolliert?

6. Werden Verstöße der V-Leute gegen die vorgegebenen Anweisungen auf
welche Weise sanktioniert?

Der Einsatz von V-Leuten des Bundesamtes für Verfassungsschutz erfolgt auf
der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben in § 8 Abs. 2 und Abs. 5 BVerfSchG,
deren Einhaltung der ständigen Kontrolle unterliegt. Im Übrigen wird auf die
Vorbemerkung verwiesen.

7. Wie positioniert sich die Bundesregierung dazu, dass Informationen in
einem „NPD-Verbotsverfahren“ nicht genutzt werden können, weil sie
durch die Mitwirkung der V-Leute „infiziert“ sind?

8. Wie ist nach Auffassung der Bundesregierung das Verbot der steuernden
Einflussnahme auf Parteien durch den Staat mit der Tätigkeit von V-Leu-
ten der Verfassungsschutzbehörden, die Mitglieder in NPD-Parteivor-
ständen sind, zu vereinbaren?

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen.

9. Verfügt die Bundesregierung über Erkenntnisse, in welchem Ausmaß das
für ein Verbotsverfahren notwendige Informationsmaterial durch das un-
mittelbare Wirken der V-Leute in der Partei unbrauchbar gemacht wurde?

Nein.

10. Teilt die Bundesregierung die Ansicht, dass durch die staatliche Einfluss-
nahme auf die Willensbildung der Vorstände einer politischen Partei auf
Bundes- oder Landesebene das Gebot der strikten Staatsfreiheit verletzt
werde und sich hieraus ein nicht behebbares Hindernis für ein „Parteiver-
botsverfahren“ ergebe?

Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen.

11. Warum wurden die V-Leute nach der Einstellung des „Verbotsverfah-
rens“ im Jahre 2003 trotz der Kenntnis, dass ihre Mitwirkung sich negativ
und unmittelbar auf das Ergebnis des „Verbotsverfahrens“ auswirken
kann, nicht aus der NPD abgezogen bzw. „abgeschaltet“?

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

12. Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass die nachrichtendienstlichen
Ermittlungsmethoden zur Beweisermittlung für „Parteiverbotsverfahren“
derzeit generell geeignet sind?

Wenn ja, weshalb?

Wenn nein, plant die Bundesregierung welche Änderungen?

Der Einsatz nachrichtendienstlicher Ermittlungsmethoden gegen Beobach-
tungsobjekte dient deren Aufklärung in Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in
§ 3 BVerfSchG. Er ist im Übrigen unter Beachtung der Vorgaben im Beschluss
des Bundesverfassungsgerichtes zum Einsatz von V-Leuten auch zur Beweis-
erhebung für Parteiverbotsverfahren generell geeignet.
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13. Hält die Bundesregierung es für möglich, dass Verfassungsschutzbehör-
den, je nach Stellung und Tätigkeit von V-Personen in einer Partei, die
politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland wie beeinflus-
sen?

Wenn ja, was unternimmt die Bundesregierung dagegen?

Wenn nein, weshalb nicht?

Die Bundesregierung weist die in der Frage enthaltene Unterstellung zurück.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.


